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Partei, dem Mieterverband und dem Verband für Wohnungswesen

lancierte Petition gegen die Mietzinserhöhung nach
Kräften zu unterstützen.

Zur allgemeinen Situation äußert sich der Artikel wie

folgt:
«So einfach, wie die Hausbesitzer glaubten, geht die

Sache nicht. Der Bundesrat ist sich offensichtlich bewußt,
daß eine Annahme oder eine Ablehnung der Empfehlung
von weittragender Bedeutung ist. Wohl würden die Einnahmen

der Hausbesitzer in die Höhe gehen, wenn die Mieter
mehr bezahlen müssen. Doch dabei bleibt es nicht. Mit
Nachdruck muß auf die neue Belastung jener Kreise mit
bescheidenen und mittleren Einkommen hingewiesen werden in
einer Zeit, da der Lebenskostenindex zwar um einige wenige

Punkte gefallen ist, aber gegenwärtig eher wieder steigende
Tendenz aufweist. Die Belastung der Arbeiter, Angestellten
und vor allem auch der kleinen Rentner gefährdet den

sozialen Frieden, der in der gegenwärtigen unsicheren Zeit
glücklicherweise bisher erhalten blieb. Es wäre zu bedauern,

wenn durch unvermeidliche Lohnforderungen soziale

Spannungen auftreten würden.»

Der Kampf gegen die Mietzinserhöhung ist in seine

entscheidende Phase getreten. Es gilt nun, mit einer überwältigenden

Unterschriftenzahl der Petition Nachdruck zu
verschaffen und den Bundesrat zur Ablehnung der unsozialen

und ungerechten Forderungen der Hausbesitzer zu bewegen.

Die eidgenössische Preiskontrollstelle zur Frage
der Mietpreiserhöhung

Die Eidgenössische Preiskontrollstelle übergibt der Presse

zur Frage der «generellen» Mietpreiserhöhung eine ausführliche

Erläuterung. (Offenbar sind dabei die von der Eidgenössischen

Preiskontrollkommission zuhanden des Bundesrates
formulierten Erwägungen etwas vorzeitig an die breitere Oef-
fentlichkeit gelangt.) Die Erläuterung bringt zunächst den

Wortlaut der Empfehlung:

«/. Die am 31. Dezember 1943 effektiv geltenden
Mietpreise für Immobilien (insbesondere für Wohn- und
Geschäftsräume), soweit sie den seinerzeitigen Vorschriften

über die Mietpreiskontrolle entsprachen, sollen unter
Vorbehalt der vertraglichen Abmachungen ohne besonderes

Bewilligungsverfahren um 10 Prozent erhöht werden
können, sofern das Mietobjekt ordnungsgemäß unterhalten

wird.

2. Von dieser Mietpreiserhöhung sollen seit Kriegsbeginn

erstellte subventionierte Neubauten sowie nach dem

1. Januar 1943 bezugsbereit gewordene Mietobjekte in
Um- und Neubauten ausgenommen werden. Ebenso sollen
möblierte Einzelzimmer von der MietPreiserhöhung nicht
betroffen werden, weil ihre Freigabe auf einen noch zu
bestimmenden Termin vorgesehen ist.»

Soweit die «Empfehlung» der Kommission. Dazu gibt die
EPK eine Reihe von Erläuterungen, denen wir folgendes
entnehmen:

Die EPK stellt in Abrede, daß es sich um eine
uneingeschränkte Bewilligung für eine generelle Mietpreiserhöhung
handle. Es bestünde vielmehr eine Reihe von Vorbehalten, so

(siehe Empfehlung) hinsichtlich subventionierter Wohnungen
oder wieder inbezug auf die seit Anfang 1943 ohne öffentliche
Beihilfe erstellten Wohnungen und für möblierte Einzelzimmer.

Es komme also nicht auf die heute geltenden Mietzinse,
sondern diejenigen von 1943, faktisch in vielen Fällen auf
diejenigen der Vorkriegszeit an. Dabei würden alle seit damals

bewilligten Erhöhungen auf die 10 Prozent angerechnet. Ohne
Zweifel sei die Zahl der Wohnungen, die entweder keine oder
dann eine Erhöhung von weniger als 10 Prozent erfahren dürften,

größer als man gemeinhin annehme. Schon heute erreichen

die seit Kriegsbeginn bewilligten Erhöhungen im Durchschnitt

9,6 Prozent in den Großstädten und 8,8 Prozent im
Landesdurchschnitt. Im fernem sei eine Erhöhung nur zu
gestatten unter der Bedingung, daß das Mietobjekt «ordnungsgemäß

unterhalten» werde. Das «generell» beziehe sich somit
nicht auf die Erhöhung selbst und ihr Ausmaß, sondern nur
auf die grundsätzliche Bewilligung, sofern die verschiedenen

Voraussetzungen (siehe in der Empfehlung) hiefür gegeben
seien. Schließlich sei die «Empfehlung» tatsächlich eine solche

und man harre vorerst der Behandlung durch den Bundesrat.
Und endlich sei auch, entgegen mancher Behauptung, noch

kein Termin festgesetzt, und es seien, auch wenn eine

Erhöhung bewilligt würde, im Einzelfall die vertraglichen
Kündigungsbestimmungen einzuhalten. Auch könne eine Befugnis,
den Mietzins zu erhöhen, den Mieter nicht verpflichten, einen
höheren Mietzins zu bezahlen, als gemäß Mietvertrag vereinbart

sei. Eine Erhöhung könne vielmehr in der Regel erst auf
das dem behördlichen Entscheid nächstfolgende Kündigungsziel

in Kraft gesetzt werden, also für die meisten Mieter erst
auf Frühling nächsten Jahres. St.

GENOSSENSCHAFT IM VORMARSCH

Aus einem Referat von Prof. Dr. Max Weber an der Delegiertenversammlung
des VSK in Luzern

Vor einem Jahr stellte ich fest, daß die günstige Periode
der Nachkriegskonjunktur vorbei sei und eine rückläufige
Entwicklung sich anbahne, wenn auch vorerst keine eigentlichen

Krisenerscheinungen zu erwarten seien. Der Höhepunkt

der Konjunktur, das heißt der maximale Stand der Beschäftigung

und der Verdienste, wurde im ersten Halbjahr 1948
erreicht. Seither ist ein langsames Abflauen der Beschäftigung
eingetreten.
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